
 

 
                   Große Kreisstadt Ehingen (Donau) 
                              Alb-Donau-Kreis 
 

Allgemeinverfügung 
zur Festsetzung der Sperrzeit  
anlässlich der „Ehinger Kirbe“  

 
 
Die Stadt Ehingen (Donau) erlässt als zuständige Gaststättenbehörde aufgrund der §§ 5 
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3, 18 Gaststättengesetz vom 05.05.1970, zuletzt geändert am 
10.03.2017, in Verbindung mit § 12 Gaststättenverordnung Baden-Württemberg vom 
18.02.1991, folgende Allgemeinverfügung: 
 
Der Beginn der Sperrzeit in Ehingen (Donau) wird in der Nacht von Samstag, 10. Septem-
ber 2022, auf Sonntag, 11. September 2022, in den Gaststätten in der Kernstadt anlässlich 
der Veranstaltung „Ehinger Kirbe“ und für die Kirbehütten auf dem Marktplatz und den an-
grenzenden Straßen auf 02:00 Uhr festgesetzt.  
 
Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. Die Begründung, 
Rechtsbehelfsbelehrung und Hinweise zu den rechtlichen Folgen bei Zuwiderhandlung lie-
gen beim Rechts- und Ordnungsamt im Rathaus, Zi. 125, zur Einsichtnahme aus.   
 
Ehingen (Donau), den 02.09.2022   gez. 
       Baumann, Oberbürgermeister 
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